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Schulzahnpflege Zuchwil ab dem 01.01.2022  

Zahnpflege 

Ab dem Vorkindergarten (KIJUZU) bis zur 4. Klasse der Primarschule werden die Schülerinnen und 
Schüler durch eine Schulzahnpflegeinstruktorin regelmässig in der Zahnpflege unterrichtet. Sie  
werden auf den direkten Zusammenhang von Zahnpflege, gesunder Ernährung und Karies aufmerk-
sam gemacht und die Zähne werden mit altersgerechtem Fluorid geputzt. Eltern, die für ihre Tochter / 
ihren Sohn keine Fluoridierung wünschen, haben dies der Schuldirektion schriftlich mitzuteilen. 

Zahnarztwahl 

Die Eltern wählen, ob sie ihre Tochter / ihren Sohn durch einen Schulzahnarzt oder einen Privatzahn-
arzt untersuchen und behandeln lassen wollen. Ein Wechsel des Schulzahnarztes ist möglich, muss 
der Schuldirektion aber mitgeteilt werden.  

Jährliche Untersuchung  

Jedes schulpflichtige Kind wird einmal jährlich von der gewählten Schulzahnarztpraxis für eine Unter-
suchung aufgeboten.  
 

Wenn ein Privatzahnarzt gewählt wurde, sind die Eltern für die jährliche Untersuchung verantwortlich.  

Kosten 

Die Kosten für die jährlichen Kontrolluntersuchungen durch einen Schulzahnarzt gehen zu Lasten der 
Gemeinde und werden dieser direkt in Rechnung gestellt. Ist eine Behandlung notwendig, erhalten 
die Eltern direkt vom Zahnarzt die dafür gestellte Rechnung. Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
eine Kostenbeteiligung durch die Gemeinde an zahnärztlichen Behandlungen und Zahnkorrekturen 
möglich. Bitte beachten Sie hierzu das Schulzahnpflege-Reglement auf unserer Homepage. 
 

Für Untersuchungen und Behandlungen bei einem Privatzahnarzt / einer Privatzahnärztin übernimmt 
die Gemeinde keine Kosten. 

Ausschluss aus der Schulzahnpflege 

Schüler:innen, die wiederholt die Kontrolluntersuchungen oder Behandlungen nicht wahrnehmen, 
werden von der Schulzahnpflege ausgeschlossen. 

Zahnzusatzversicherung 

Wir empfehlen, für Ihre Tochter / Ihren Sohn eine Zahnzusatzversicherung bei Ihrer Krankenkasse 
abzuschliessen. Auf der Police ist ersichtlich, ob sich die Grundversicherung auch an Zahnarztkosten 
beteiligt. 
 


